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Rechtsverordnung über die Sperrzeit (Sperrzeitverordnung) vom 30. Januar 
2001 
 
 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Januar 2001. 
 
 
§ 1 
 
1. Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten 

beginnt bei der Stadt Alpirsbach um 01:00 Uhr. In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag 
beginnt die Sperrzeit um 02:00 Uhr. 

 
2. In der Nacht zum 01. Januar wird die Sperrzeit aufgehoben, in der Nacht zum Faschings-

dienstag und zum 01. Mai beginnt sie um 03.00 Uhr. 
 
§ 2 
 
Die Rechtsverordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung vom 02. Februar 1993 außer Kraft 


